
235 Freiheit

rung des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes ; Leitung der Sozial
versicherung; Organisierung des 
—Feriendienstes des FDCB; Ver
waltung der Kassen der gegen
seitigen Hilfe. Der FDGB ist nach 
den Prinzipien des -> demokrati
schen Zentralismus aufgebaut. Er 
vereinigt 15 Industriegewerk
schaften (IG) und Gewerkschaften 
(z. B. Kunst). Es gilt der Grund
satz „Ein Betrieb - eine Gewerk
schaft". Alle Gewerkschaftsfunk
tionäre, -leitungen und -Vor
stände werden von unten nach 
oben gewählt und sind ihren 
Mitgliedern gegenüber rechen
schaftspflichtig. Beschlüsse und 
Richtlinien der übergeordneten 
Leitungen sind bindend. Die Ge
werkschaftsleitungen und -Vor
stände sind zur Entfaltung der 
innergewerkschaftlichen Demo
kratie verpflichtet. Das Funda
ment der Gewerkschaften bilden 
die —>■ Betriebsgewerkschatts- 
organisationen. Sie umfassen alle 
Mitglieder, die in einem Betrieb 
oder in einer Ortsgewerkschafts
organisation (Handwerksbe
triebe) tätig sind. Höchstes Or
gan ist der FDGB-Kongreß, 
der den Bundesvorstand wählt. 
Der FDGB ist mit einer (der 
zweitstärksten) Fraktion in der 
Volkskammer vertreten. Die 
höchste gewerkschaftliche Aus
zeichnung ist die „Fritz-Heckert- 
Medaille" in Gold. Der FDGB 
verleiht den Kunst- und Litera
turpreis sowie den Journalisten
preis. Er gibt als Tageszeitung 
die „Tribüne" und außerdem fol
gende Zeitschriften heraus: „Die 
Arbeit", „Sozialversicherung — 
Arbeitsschutz", „Kulturelles
Leben", „Rundschau des FDGB". 
Der FDGB ist Träger des Karl- 
Marx-Ordens.

Freiheit: Verhältnis des Menschen 
zur objektiven Gesetzmäßigkeit 
(—v Notwendigkeit) in Natur und

Gesellschaft, insbesondere der 
Grad ihrer Erkenntnis und prak
tischen Beherrschung. Während 
die Notwendigkeit alle Bereiche 
der objektiven Realität umfaßt, 
ist F. eine spezifisch gesellschaft
liche Kategorie und auf andere 
Bereiche nicht ausdehnbar. Die
F. besteht in der Einsicht in die 
objektive Notwendigkeit und in 
der darauf beruhenden Fähig
keit, die Gesetzmäßigkeiten mit 
Sachkenntnis bewußt anzuwen
den und auszunutzen. Das bedeu
tet jedoch, daß freie Entschei
dung und freies Handeln abhän
gig sind von den ökonomischen, 
politischen und ideologischen Be
dingungen. In Gesellschaftsord
nungen, in denen Verhältnisse 
der Ausbeutung und Unterdrük- 
kung, Bildungsprivilegien, Mani
pulation herrschen und jede de
mokratische und fortschrittliche 
politische Betätigung bekämpft 
wird, sind der F. enge Grenzen 
gesetzt oder ist sie überhaupt un
möglich. Deshalb können auch 
erst in der sozialistischen und 
kommunistischen Gesellschafts
ordnung alle früheren fortschritt
lichen F.sbestrebungen erfüllt 
werden. In diesem Sinne faßt der 
marxistisch-leninistische F.sbe- 
griff das Verhältnis von Notwen
digkeit und F. als dialektische 
Beziehung auf und bestimmt die
F. als Erkenntnis der objektiven 
Notwendigkeit und als Anwen
dung und Ausnutzung der er
kannten Notwendigkeit in der 
gesellschaftlichen Praxis. In der 
dialektischen Relation zwischen 
Notwendigkeit und F. ist die 
Notwendigkeit stets die Voraus
setzung der F., da sie absolut 
wirkt. Solange sie durch die 
Menschen nicht erkannt ist, setzt 
sie sich ihnen gegenüber spon
tan durch. Indem wir die Not
wendigkeit erkennen und zweck
voll ausnutzen, indem wir das 
objektiv Notwendige wollen und


